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Amtliche Bekanntmachung der Kreisstadt Siegburg
Satzung der Kreisstadt Siegburg über die 1. Verlängerung der Veränderungssperre für den 
Bereich des Bebauungsplanes Nr. 17/3 

Der Rat der Stadt Siegburg hat in seiner Sitzung am 12.12.2019 aufgrund der §§ 14, 16 und 17 
Absatz 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 
2017 (BGBl. I S. 3634) - in der bei Erlass dieser Satzung geltenden Fassung – in Verbindung mit 
§ 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666) – in der bei Erlass dieser Satzung geltenden 
Fassung – diese Satzung beschlossen:

§ 1  Verlängerung der Veränderungssperre 
Mit amtlicher Bekanntmachung vom 18.04.2018 wurde für den räumlichen Geltungsbereich des 
in der Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes Nr. 17/3 eine Veränderungssperre in Kraft ge-
setzt. Die Geltungsdauer dieser Veränderungssperre wird gem. § 17 Abs. 1 Satz 3 BauGB um ein 
Jahr auf insgesamt 3 Jahre verlängert. 

§ 2  Zu sichernde Planung
Der Rat der Stadt Siegburg hat in seiner Sitzung am 22.03.2018 beschlossen, für das in § 3 dieser 
Satzung bezeichnete Gebiet in der Siegburger Nordstadt, den Bebauungsplan Nr. 17/3 aufzustel-
len. Zur Sicherung dieser Planung wird für die in § 3 aufgeführten Flurstücke eine Veränderungs-
sperre erlassen. 

§ 3  Räumlicher Geltungsbereich
Der räumliche Geltungsbereich der Veränderungssperre ist identisch mit dem Geltungsbereich des 
in der Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes Nr. 17/3, der nördlich durch den Nordfriedhof, 
östlich und südlich durch die Verkehrsflächen „An den Eichen“ und „Alte Poststraße“, und west-
lich durch Wohnbebauung eingefasst wird. Die Abgrenzung des Plangebietes ist im nachfolgen-
den Übersichtsplan mit einer schwarzen Strichlinie markiert.

Die Veränderungssperre umfasst folgende Flurstücke: 
Gemarkung Siegburg, Flur 2, Flurstücke 4244, 4252, 4253, 4254, 4316, 4325, 4326, 4327, 4328, 
4329, 4330, 4331, 4332, 4333, 4334, 4335, 4336, 4337, 4338, 4339, 4340, 4341, 4342, 4343, 
4346, 4347, 4348, 4349, 4350, 4351, 4352, 4353, 4354, 4355, 4356, 4357, 4365, 4366, 5103, 
5104, 5106, 5107, 5108, 5110, 5111, 5112, 5113, 5114, 5115, 7712, 7713, 7714, 7715, 7716, 7717, 
7721, 7943 (teilweise) und Gemarkung Wolsdorf, Flur 1, Flurstück 1357(teilweise).

§ 4  Rechtswirkungen der Veränderungssperre
(1)   In dem der Veränderungssperre unterliegenden Planbereich dürfen
       1. Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB (u.a. die Errichtung, Änderung oder Nutzungsände-
        rung von baulichen Anlagen) nicht durchgeführt oder bauliche Anlagen nicht beseitigt wer-
        den,
       2. erhebliche oder wesentliche wertsteigernde Veränderungen von Grundstücken und bauli-
         chen Anlagen, deren Veränderungen nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeigepflich-
        tig sind, nicht vorgenommen werden.
(2)  Wenn überwiegende öffentliche Belange nicht entgegenstehen, kann von der Veränderungs-
sperre eine Ausnahme zugelassen werden. Die Entscheidung über die Ausnahme trifft die Stadt 
Siegburg.
(3)  Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre baurechtlich genehmigt worden 
sind, Vorhaben, von denen die Stadt Siegburg nach Maßgabe des Bauordnungsrechts Kenntnis 
erlangt hat und mit deren Ausführung vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre hätte begon-
nen werden dürfen, sowie Unterhaltungsarbeiten und die Fortführung einer bisher ausgeübten 
Nutzung werden von der Veränderungssperre nicht berührt.

§ 5  Inkrafttreten und Außerkrafttreten der Veränderungssperre
(1)  Die Veränderungssperre tritt am Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Siegburg 
in Kraft.
(2) Die Veränderungssperre tritt in jedem Fall außer Kraft, sobald und soweit die Bauleitplanung 
rechtsverbindlich abgeschlossen ist, spätestens jedoch nach Ablauf von drei Jahren, gerechnet 
vom Tag der 1. Bekanntmachung der Veränderungssperre am 18.04.2018. Auf die Dreijahresfrist 
ist der seit der Zustellung der ersten Zurückstellung eines Baugesuchs nach § 15 Abs. 1 BauGB 
abgelaufene Zeitraum anzurechnen. 

Siegburg, 13.12.2019, Franz Huhn, Bürgermeister

Bekanntmachungsanordnung

Es wird bestätigt, dass der Wortlaut des papiergebundenen Dokumentes der Satzung mit dem 
Ratsbeschluss vom 12.12.2019 übereinstimmt und dass gem. § 2 Abs. 1 und 2 der Bekanntma-
chungsverordnung (BekanntmVO) NRW vom 26.08.1999 (GV.NRW S. 516) in der z.Zt. gültigen 
Fassung  verfahren worden ist. 
Die vorstehende Satzung wird gem. § 16 Abs. 2 Satz 1 BauGB hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 
Auf die Vorschriften des § 18 Abs. 2 Satz 2 und 3 BauGB über die Geltendmachung etwaiger Ent-
schädigungsansprüche für eingetretene Vermögensnachteile durch die Veränderungssperre und 
die Vorschriften des § 18 Abs. 3 BauGB über das Erlöschen der Entschädigungsansprüche bei 
nicht fristgerechter Geltendmachung wird hingewiesen.
Gem. § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen kann die Verletzung 
von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung gegen Satzungen nach Ablauf ei-
nes Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt,
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Siegburg vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.
Die Satzungsunterlagen können in Raum 418 des Rathauses der Stadt Siegburg, Nogenter Platz 
10, während der Dienststunden eingesehen werden. Über den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft 
gegeben. 
 
Siegburg, 13.12.2019, Franz Huhn, Bürgermeister
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Amtliche Bekanntmachung der Kreisstadt Siegburg
Satzungsbeschluss und 
Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 33/3

Der Rat der Stadt Siegburg hat in seiner Sitzung am 12.12.2019 den Bebauungsplan Nr. 33/3 ein-
schließlich der zugehörigen Begründung gem. § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB)  in der zurzeit 
gültigen Fassung als Satzung beschlossen.
Das Bebauungsplangebiet liegt im Bereich zwischen der Wolsdorfer Straße, den Straßen Kleiberg 
und Neuenhof,  dem Gelände der Feuerwehr, der Wohnbebauung entlang der Anna-Reuter-Straße 
und dem Schulzentrum Neuenhof im Siegburger Zentrum.
Die Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereiches ist im nachfolgenden Übersichtsplan mit einer 
schwarzen Strichlinie dargestellt.
Bekanntmachungsanordnung
Es wird gemäß § 2 Abs. 3 der Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) bestätigt, dass der 
Wortlaut des papiergebundenen Dokumentes der Satzung mit den Beschlüssen des Rates vom 
12.12.2019 übereinstimmt und dass nach § 2 Abs. 1 und 2 BekanntmVO verfahren worden ist.

Der Satzungsbeschluss wird hiermit gem. § 10 Abs. 3 BauGB öffentlich bekannt gemacht. 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Nr. 33/3 in Kraft. 
Die Bekanntmachung tritt an die Stelle der sonst für Satzungen vorgeschriebenen Veröffentli-
chung.
Der Bebauungsplan Nr. 33/3, der im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB aufgestellt 
wurde,  wird einschließlich der Planbegründung ab sofort im Rathaus der Stadt Siegburg, Nogen-
ter Platz 10, 53721 Siegburg, 4. OG, Zimmer 418, während der Öffnungszeiten zu jedermanns 
Einsicht bereitgehalten. 
Montag:  8 - 12:30 Uhr und 14 - 18.00 Uhr
Dienstag:  8 - 12.30 Uhr und 14 - 15.30 Uhr
Donnerstag:  8 - 12.30 Uhr und 14 - 15.30 Uhr
Freitag:   8 - 12.30 Uhr
(Mittwochs ist das Rathaus für den Publikumsverkehr geschlossen.)
Über den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft erteilt. 
Außerdem ist die Einsichtnahme auf der Internetseite der Stadt Siegburg (www.siegburg.de) unter 
Planen & Bauen > Stadtplanung Online > Rechtswirksame Bebauungspläne möglich. 
www.o-sp.de/siegburg/plan/rechtskraft.php?M=6
Hinweise: 
1) Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB wird hingewiesen. 

Danach erlöschen Entschädigungsansprüche für nach §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene Ver-
mögensnachteile, wenn nicht innerhalb von 3 Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem 
die Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.  

2)  Gemäß § 215 BauGB werden
a) eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeich-

neten Verfahrens- und Formvorschriften,
b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vor-

schriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und Flächennutzungsplans
c) nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs unbeacht-

lich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung schriftlich 
gegenüber der Stadt Siegburg unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sach-
verhalts geltend gemacht worden sind. 

 Dies gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB im beschleunigten Ver-
fahren gem. § 13a BauGB beachtlich sind.

3)  Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gem. § 7 Abs. 6 GO NRW gegen Satzungen, sonstige 
ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer 
Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigenverfahren 

wurde nicht durchgeführt,
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 

nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden,
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Siegburg vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt.

Siegburg, 13.12.2019, Franz Huhn, Bürgermeister
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Preisblatt
zu den Ergänzenden Bestimmungen der Stadtbetriebe Siegburg AöR, Fachbereich Wasser 

zu der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVBWasserV) 
Gültig ab 01.01.2020

I.  Herstellung von Wasser-Hausanschlüssen
Die im Folgenden genannten Preise beziehen sich auf Standard-Wasserhausanschlüsse. Bei ab-
weichenden Bauvorhaben werden diese gesondert kalkuliert. Die Preise für Wasserhausanschlüs-
se und Baukostenzuschüsse werden gemäß den Ergänzenden Bestimmungen zur AVBWasserV ab 
01.07.2002 wie folgt festgesetzt:
1. Grundbetrag

1.1 Grundbetrag bis Nennweite DN 50/d 63
netto + 7 % USt. brutto

1.460,00 €/Stück 102,20 €/Stück 1.562,20 €/Stück

1.2 Betrag je lfd. Meter Anschlussleitung auf dem Privatgelände
netto + 7 % USt. brutto

59,00 €/lfd. m 4,13 €/lfd. m                  63,13 €/lfd. m

1.3 Betrag je lfd. Meter Anschlussleitung auf dem Privatgelände bei bauseitiger 
Schachtung 

netto + 7 % USt. brutto

13,00 €/lfd. m 0,91 €/lfd. m                  13,91 €/lfd. m

2. Baukostenzuschüsse

Der Baukostenzuschuss beträgt je Meter Straßenfrontlänge des Grundstücks:
netto + 7 % USt. brutto

64,00 €/m 4,48 €/m 68,48 €/m

mindestens jedoch für 10 Meter:
netto + 7 % USt brutto

640,00 € 44,80 € 684,80 €

II.  Zahlungsverzug; Einstellung und Wiederaufnahme der Versorgung
Die Kosten aus Zahlungsverzug und aus einer erforderlich werdenden Einstellung der Versorgung 
werden von der Stadtbetriebe Siegburg AöR erhoben. 
Folgende Pauschalen gelten ab 01.01.2020:

netto + 19 % USt.            brutto

Mahnung 1,20 € 0,00 € 1,20 €

Nachinkasso - nach Aufwand -

Sperrung 29,60 € 0,00 € 29,60 €

Wiederaufnahme nach Sperrung 

- während der üblichen Arbeitszeit
- außerhalb der üblichen Arbeitszeit

61,00 €  
91,50 €

11,59 € 
17,39 €

72,59 € 
108,89 €

III.  Stunden-Verrechnungssätze
Folgende Stundenverrechnungssätze gelten ab 01.01.2020:

netto + 19 % USt. brutto

Meister 75,00 € 14,25 €  89,25 €
Handwerker 60,00 € 11,40 €  71,40 €

Auf die genannten Netto-Preise wird die jeweils geltende gesetzliche Umsatzsteuer erhoben und 
in Rechnung gestellt.
Bei den genannten Verrechnungssätzen sind die Umsatzsteuer und der Brutto-Preis kaufmännisch 
gerundet. Es gilt der Rechnungsbetrag. 
Alle bisherigen Verrechnungssätze verlieren hiermit ihre Gültigkeit. 
Die Tarife für die Lieferung von Trinkwasser werden in einem separaten Preisblatt ausgewiesen.

Siegburg, 11.12.2019
Vorstand der Stadtbetriebe Siegburg AöR, gez. André Kuchheuser
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Gemäß § 114a Abs. 10 GO NRW i.V.m. § 27 Abs. 2 KUV NRW i.V.m. §§ 316 ff HGB wurde die  
dhpg Dr. Harzem & Partner mbB, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft – Steuerberatungsgesellschaft, 
Bornheim, nach Wahl durch den Verwaltungsrat der Anstalt am 20.03.2018 durch den Vorstand 
der Anstalt beauftragt, die Jahresabschlussprüfung zum 31.12.2018 durchzuführen.

Diese hat mit Datum vom 17.10.2019 zu dem vollständigen Jahresabschluss zum 31.12.2018 
und Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2018 den nachfolgend dargestellten uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk erteilt.
Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers
An die Stadtbetriebe Siegburg AöR, Siegburg,

Prüfungsurteile
Wir haben den Jahresabschluss der Stadtbetriebe Siegburg AöR, Siegburg, – bestehend aus der 
Bilanz zum 31. Dezember 2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der 
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht 
der Stadtbetriebe Siegburg AöR, Siegburg, für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. 
Dezember 2018 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse
•	 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, 

für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Anstalt zum 31. 
Dezember 2018 sowie ihrer Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. 
Dezember 2018 und

•	 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Anstalt. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem 
Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung 
mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung 
nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks 
weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit 
den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen 
deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der 
Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um 
als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Verwaltungsrats für den Jahresabschluss 
und den Lagebericht
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 
den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen 
wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Anstalt vermittelt. Ferner sind 
die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung 
mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, 
um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – 
beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, 
die Fähigkeit der Anstalt zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des 
Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür 
verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten 
entgegenstehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Anstalt vermittelt sowie in allen wesentlichen 
Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner 
sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), 
die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung 
mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende 
geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der 
Anstalt zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen 
ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Anstalt vermittelt 
sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht 
und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen 
Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 
in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte 
Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können 
aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn 
vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage 
dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von 
Adressaten beeinflussen.
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus 
•	 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter 

– falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen 
Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, 
die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. 
Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen 
höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, 
beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen 
interner Kontrollen beinhalten können.

•	 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten 
internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen 
und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen 
angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser 
Systeme der Anstalt abzugeben.

•	 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern 
dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

•	 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern 
angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit 
im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel 
an der Fähigkeit der Anstalt zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. 
Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir 
verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und 
im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser 
jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der 
Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. 
Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft 
ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

•	 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses 
einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden 
Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Anstalt vermittelt.

•	 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine 
Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Anstalt.

•	 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten 
zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter 
Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten 
Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach 
und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen 
Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie 
zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches 
unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten 
Angaben abweichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang 
und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich 
etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

In Bezug auf den Jahresabschluss und Lagebericht des Wirtschaftsjahres 2018 hat der 
Verwaltungsrat der Stadtbetriebe Siegburg AöR mit Datum vom 10.12.2019 folgende Beschlüsse 
gefasst:

1. Der von der dhpg Dr. Harzem & Partner mbB, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft – 
Steuerberatungsgesellschaft, Bornheim, geprüfte und mit einem uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss der Stadtbetriebe Siegburg AöR, für 
das Wirtschaftsjahr 2018, der mit einer Bilanzsumme von 276.401.661,21 € abschließt 
und der einen Jahresüberschuss in Höhe von 134.611,89 € ausweist, wird festgestellt. 

2. Die Stadtbetriebe Siegburg AöR weist in der Bilanz zum 31.12.2018 eine Kapitalrücklage 
von insgesamt 27.346.868,66 € aus, die zum einen aus der allgemeinen Rücklage in Höhe 
von 16.145.287,23 € besteht und zum anderen aus der zweckgebundenen Rücklage von 
11.201.581,43 €. Die Stadtbetriebe Siegburg AöR weist in der Bilanz zum 31.12.2018 einen 
Jahresüberschuss in Höhe von 134.611,89 € aus, der in voller Höhe auf neue Rechnung 
vorgetragen wird. Der Jahresüberschuss aus dem Jahr 2017 und 2016 insgesamt in Höhe 
von 122.896,39 € ist in der Bilanz zum 31.12.2018 als Gewinnvortrag ausgewiesen. 

3. Der Verwaltungsrat erteilt dem Vorstand auf Grund des geprüften Jahresabschlusses   
2018 uneingeschränkt Entlastung. Weiterhin erklärt und beschließt der Verwaltungsrat, 
dass keine Ersatzansprüche der Stadtbetriebe Siegburg AöR gegen den Vorstand aus 
seiner bisherigen Tätigkeit bestehen.

Die vollständigen Unterlagen des Jahresabschlusses 2018 und des Lageberichtes für das Wirt-
schaftsjahr 2018 der Stadtbetriebe Siegburg AöR können nach der Bekanntgabe im Extra Blatt 
bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses in den Räumlichkeiten der SBS AöR im 
Rathaus, 3. OG, Nogenter Platz 10, Siegburg, während der Geschäftsöffnungszeiten (Mo bis Fr 
von 8:00 bis 16:30 Uhr) eingesehen werden.

Siegburg, 11.12.2019, Vorstand der Stadtbetriebe Siegburg AöR, gez. André Kuchheuser
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